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GVBI. LSA Nr. 13/2019, ausgegeben am 7. 6. 2019’

Satz 2 können um bis zu 20 v. H. überschritten werden,

wenn die Vertretung einen erheblich überdurchschnitt-

lichen Zeitaufwand durch die ehrenamtliche Tätigkeit fest-

gestellt hat. -

(2) Maßgebend ist für den Zeitraum einer regulären

Wahlperiode der zuständigen Vertretung die Einwohner-
zahl, die das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt zum

Stichtag ermittelt hat. Abweichend von Satz1 ist bei ehren-
amtlichen Tätigkeiten in Ortschaften die Einwohnerzahl

im Melderegister maßgebend.Stichtag für die Bestimmung .

der zu berücksichtigenden Einwohnerzahlist der 30. Juni
‘des dem Jahr des Beginns der jeweiligen regulären
‚Wahlperiode vorangegangenenJahres. EineÄnderung der

Einwohnerzahlist für die Bemessung der Aufwandsent-

.„schädigung bis zum Ablauf der regulären Wahlperiode
unbeachtlich. Bei Gebietsänderurigen sind mit deren Wirk-

samkeit die veränderten Einwohnerzahlen zugrunde zu
legen. Für Zweckverbändeist die Einwohnerzahl im Ver-

bandsgebiet maßgebend. Die Einwohnerzahl von Zweck-

verbänden wird für den Zeitraum nach Satz 1 und zu °
dem Stichtag nach Satz 3 ermittelt.

$6
Aufwandsentschädigung für Mitglieder ‘

der Vertretungen

(1) Die.monatliche Pauschale der Aufwandsentschädi-

gung für ein Mitglied des Gemeinderates oder Verbands-
gemeinderates darf folgende Höchstbeträge nicht über-
schreiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Einwohnerzahl Monatliche Pauschale
der Gemeindeoder in Euro
Verbandsgemeinde ‘

‘ ausschließlich| - Pauschale
Pauschale neben

- Sitzungsgeld

bis 1000 — 41 \ 26

von1001bis 1500 |: 56 41

von 1 501 bis 2 000 72 51
von 2 001 bis 3 000 82 62

von 3 001 bis 5 000 102 82

von 5 001 bis 10.000 - 128 - | 102
von 10 001 bis 20 000 |. 153 - 123

von 20 001 bis 30 000 178 133

von 30 001 bis 50 000 204 |... 153

von 50 001 bis 150 000° 234 173

über 150 000 . - 306 - 234 
 

(2) Die monatliche Pauschale der Aufwandsentschä-

digung für ein Mitglied des Kreistages darf folgende —
Höchstbeträge nicht überschreiten:
 

 

 

      
 

Einwohnerzahl Monatliche Pauschale

des Landkreises in Euro

ausschließlich Pauschale

Pauschale neben

‘Sitzungsgeld

bis 150 000 234 173

über 150 000 306 234

(3) Dem Vorsitzenden der Vertretung, soweit der Vor- .

sitz nicht dem ehrenamtlichen Bürgermeister obliegt, kann

eine zusätzliche Aufwandsentschädigungbis zum Doppel-

ten des nach den Absätzen.1 oder 2 zulässigen Betrages
gewährt werden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzen-
‘den der Vertretung für einen zusammenhängenden Zeit- .

raum von mehr als drei Monaten kann dem Stellvertreter.

für die über drei Monate hinausgehende Zeit eine Auf-

wandsentschädigung bis zur Höhe derjenigen des Vertre-

tenengewährt werden. DieAufwandsentschädigungen dür-
fen, auch soweit sie im Verhinderungsfall nebeneinander

gewährt werden, insgesamt die Höhe derjenigen des Ver- -- .
tretenen nicht übersteigen. Die Aufwandsentschädigung .
für den Verhinderungsfali wird nachträglich am ersten Tag

des folgenden Monats gezählt.

(4) Dem Vorsitzenden eines Ausschusses, soweit der

‘ Vorsitz nicht dem ehrenamtlichen Bürgermeister oder

dem Hauptverwaltungsbeamten obliegt, und dem Vorsit-

zendeneiner Fraktion kanneine zusätzliche Aufwandsent- °
schädigung bis zur Höhe des nach den Absätzen 1 oder 2- -::

‘ zulässigen Betrages gewährt werden. Dem Vorsitzenden

eines ständigen Unterausschusses, der aufgrund eines Ge-

setzes einzurichten ist, kann eine zusätzliche Aufwands-

entschädigung bis zur Hälfte des nach Satz 1 zulässigen

Betrages gewährt werden. Für den Verhinderungsfall. gilt
Absatz 3 Satz 2 bis 4 entsprechend.

(5) Übt ein Mitglied innerhalb der Vertretung mehrere

Funktionen nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1

und 2 aus, wird die zusätzliche Aufwandsentschädigung

nur einmal für die Funktion mit dem.‚höchsten Entschä-

digungssatz gewährt.

(6) Sitzungsgeld kann für die Teilnahme an Sitzungen

der Vertretung, der Ausschüsse der Vertretung, der stän--
digen Unterausschüsse der Vertretung, die aufgrund eines

Gesetzes: einzurichten sind, und der Fraktionen der Ver-

tretung gewährt werden.Die Zahl der Fraktionssitzungen,

für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, kann in der Satzung .

beschränkt werden. Wird das Sitzungsgeld neben einer
‘“ monatlichen Pauschale gewährt, darf das Sitzungsgeld. :

17 Euro je Sitzung und Tag nicht überschreiten. Bei aus-

schließlicher Zahlung von Sitzungsgeld darf dieses 31 Euro

je Sitzung und Tag nicht überschreiten. Finden an einem

Tag mehrere Sitzungen statt, darf der Gesamtbetrag an
Sitzungsgeld das 2,5-fache des nach Satz 3 oder 4 zu ge-

währenden Sitzungsgeldes je Tag nicht überschreiten.

(7) Einem sachkundigen Einwohner, der zum Mitglied

eines beratenden Ausschusses bestellt wurde, wird Auf-

wandsentschädigung ausschließlich in Form vonSitzungs-

geld, das 17 Euro je Sitzung und Tag nicht überschreiten
darf, gewährt.

87
Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen

Bürgermeister

(1) Für die Höhe der monätlichen Pauschale der Auf-

wandsentschädigung des ehrenamtlichen Bürgermeisters
gilt folgender Rahmen:
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Einwohnerzahl der Gemeinde Monatliche Pauschale

 

 

in Euro ;

bis 1000 - : . 470 bis 780

von 1 001 bis 1500 560 bis 940
 

690 bis 1 060
850 bis 1 280

1 000 bis 1 530
1 120 bis 1 680

von 1 501 bis 2 000

von 2 001 bis 3 000

von 3 001 bis 5 000

über 5 000

 

 

    
 

"Die Aufwandsentschädigung kann in den Größenklassen

bis 5 000 Einwohnern nach dem Rahmensatz der nächst-
höheren Größenklassefestgesetzt werden, wenn die Bevöl-

kerungsdichte der Gemeinde am Stichtag den Wert von
AO Einwohnern je Quadratkilometer unterschreitet..

0)‘Fir den ehrenamtlichen Biirgermeister gilt § 6

- , Abs: 6 entsprechend. Wird neben der monatlichen Pau-
schale ein Sitzungsgeld gezahlt, verringern sich die

Höchstbeträge nach Absatz 1 um das Doppelte des für
eine Sitzung festgesetzten Betrages.

(3) Im Fall ‘der Verhinderung des ehrenamtlichen Bür-'

germeisters für einen zusammenhängenden Zeitraum von
mehr als einem Monat kann dem Stellvertreter. für die
über einen Monat hinausgehende Zeit eine Aufwandsent-

schädigung bis zur Höhe derjenigen des Vertretenen ge-
währt werden. Aufwandsentschädigungen des Stellvertre-
ters nach $ 6 werden auf die Aufwandsentschädigung im

“ Verhinderungsfall angerechnet. Die Aufwandsentschädi-
gung für den Verhinderungsfall wird nachträglich am
ersten Tag des folgenden Monats gezahlt.

88
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche

Tätigkeiten in den Ortschaften

(1) Die monatliche Pauschale der Aufwandsentschä-

digung für ein Mitglied des Ortschaftsrates darf folgende
Höchstbeträge nicht überschreiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Einwohnerzahl Monatliche Pauschale

derOrtschaft ; _in Euro

ausschließlich Pauschale

Pauschale neben

. Sitzungsgeld

bis 500 _ 24 9

von 501 bis 1000 ~ 31 17

von 1 001 bis 1 500 38 24
von, 1 501 bis 2 000 45 31
von 2 001 bis 3 000 53 38
von 3 001 bis 4000 ° 60 45
von 4 001 bis 5 000 69 53

über 5 000° 76 60 
 

(2) Sitzungsgeld kann für die Teilnahme an Sitzungen
' des Ortschaftsrates gewährt werden. Wird das Sitzungsgeld
neben einer monatlichen Pauschale gewährt, darf das Sit-
zungsgeld 15 Euro je Sitzung und Tag nicht überschreiten.
Bei ausschließlicher Zahlung von Sitzungsgeld darf dieses
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Einwohnerzahl der Ortschaft Monatliche Pauschale

. in Euro

bis 500 65 bis 190

von 501 bis 1000 95 bis 280
von 1 001 bis 2 000 130 bis 380

über 2 000° 160 bis 480

 

‚21 Euro je Sitzung und Tag nicht überschreiten. Finden an

einem Tag mehrere Sitzungenstatt, darf der Gesamtbetrag

an Sitzungsgeld das Doppelte des nach Satz 2 oder 3 zu
gewährenden Sitzungsgeldesje Tag nicht übersteigen.

(3) Für die Höhe der monatlichen Pauschale der .Auf-

wandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und des Orts-

vorstehers gilt folgender Rahmen: :

 

 

 

 

    
 

(4) Für den Ortsbürgermeister gilt Absatz 2 entspre-
. chend. Wird neben der monatlichen Pauschale ein Sit-
zungsgeld gezahlt, verringern sich die Höchstbeträge
nach Absatz 3 um das Doppelte des für eine Sitzungfest-
gesetzten Betrages.

(5) FürdenFallderVerhinderung des Ortsbürgermeisters

oder des Ortsvorstehers gilt $ 7 Abs. 3 entsprechend.

§9
Aufwandsentschädigung für ehrenamtlicheTätigkeiten '

bei der Freiwilligen Feuerwehr

(1) Ehrenamtlich tätigen Mitgliedern einer Freiwilligen

Feuerwehr kann eine funktionsbezogene Aufwandsent-

schädigung in Form einer monatlichen Pauschale gewährt

werden. Die monatliche Pauschale nach Satz 1 darf für

" die.aufgeführten Funktionen die folgenden Höchstbeträge
‚nicht überschreiten:

\

1. Kreisbrandmeister 426 Euro,

. Stellvertretender Kreisbrandmeister oder Abschnitts-

leiter 254Euro,

. ‚Kreisjugendfenerwehrwart 183 Euro,

N

. Führer einer Einheit für besondere Einsätze 51 Euro,

. Gemeindewehrleiter oder Stadtwehrleiter 305 Euro,

. Ortswehrleiter 122 Euro,

. Verbandsführer 61 Euro, a

. Zugführer 51 Euro,

. Gruppenführer 41 Euro,0
O
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10. Gemeindejugendfeuerwehrwart 97 Euro,

11. Ortsjugendfeuerwehrwart 61 Euro,

‚12. Verantwortlicherfür Kinderfeuerwehren der Gemein-

defeuerwehr oder Stadtfeuerwehr 45 Euro,

13. Verantwortlicher für Kinderfeuerwehrenin Ortsfeuer-

wehren 30 Euro und

14. Gerätewart 61 Euro.

Für den Verhinderungsfall gilt $ 7 Abs. 3 entsprechend.
Einem Stellvertreter der Funktionen nach Satz 2 Nm. 5
und 6, dem in seiner Funktion eine Führungsaufgabe dau-

erhaft mit einem eigenen Aufgabenbereich zugewiesenist,
kann eine Aufwandsentschädigung in Form einer monat-
lichen Pauschale bis zu 75 v. H. des Höchstbetrages des
Vertretenen gewährt werden.
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(2) Ehrenamtlich tätige Mitglieder einer Freiwilligen

Feuerwehr können neben oderanstelle einer monatlichen

Pauschale eine Aufwandsentschädigung in Form einer

anlassbezogenen Pauschale erhalten. Die 'anlassbezögene

Pauschale nach Satz 1 darf für die aufgeführten Anlässe

die folgenden Höchstbeträge nicht überschreiten:

1. pro Einsatz 10 Euro,

2. pro angeordneter Bereitschaftsdienst im Feuerwehr-.
haus 5 Euro..

§10. - .
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche

Tätigkeit bei Zweckverbänden

(1) Die monatliche Pauschale der Aufwandsentschä-

digung für einen Vertreter eines Verbandsmitglieds in der
Verbandsversammlungeines Zweckverbandes darf fol-

gende Höchstbeträge nicht überschreiten: :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Einwohnerzahl Monatliche Pauschale
im Verbandsgebiet. in Euro

a , ausschließlich| Pauschale
Pauschale neben

. Sitzungsgeld

bis 1 000 21 14°
von 1001 bis 1500 . 293 21
von 1501 bis 2.000 36 26

von 2 001 bis 3 000 41 31

von 3 001 bis 5000 — 51 Al

von 5 001 bis 10 000 ‘65 51

von 10 001 bis 20 000 77 62

von 20001 bis 30000 | 90 67 .

von 30 001 bis 50 000 102 77
von 50 001 bis 150 000 117 87
iiber 150000 =. | 153 117  
 

(2) Dem Vorsitzenden der Verbandsversammlung kann

eine zusätzliche Aufwandsentschädigung bis zur Höhe

des nach Absatz 1 zulässigen Betrages gewährt werden.

(3) Die monatliche Pauschale der Aufwandsentschädi-

gung für einen ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführer
eines Zweckverbandes.darf folgende Höchstbeträge nicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Überschreiten:

Einwohnerzahl Monatliche Pauschale *
im Verbandsgebiet _ in Euro.

ausschließlich| . Pauschale °

Pauschale neben

Sitzungsgeld

bis 1 000 85 55

von 1 001 bis 1 500 15 .| 8

von 1 501 bis 2000 ' 145 105
von 2 001 bis 3 000 165 125
von 3 001bis5000_ |. 205 165
von 5 001 bis 10 000 - | 255 205 -

von'10 001 bis 20 000 305 245
von 20 001 bis 30 000 355 265 |      
 

 

 

 

 

 

Einwohnerzahl -Monatliche Pauschale
im Verbandsgebiet in Euro

ausschlieBlich Pauschale
Pauschale | neben

-. | Sitzungsgeld

von 30 001 bis 50'000 410 305

von 50 001 bis 150000 | 470 345

iiber 150 000 610 470     
 

. (4) Im Übrigen geltenfür den ehrenamtlichen Verbands-
geschäftsführer die Bestimmungen über den ehrenamt-

lichen Bürgermeister, für den Vorsitzenden der Verbands-.

' versammlung die Bestimmungen über den Vorsitzenden
der Vertretung undfür die Vertreter der Verbandsmitglieder

in der Verbandsversammlung die Bestimmungen über die

Mitglieder der Vertretung entsprechend. :$ 7 Abs: 2 Satz 2

findet keine.Anwendung.

§ 11
Aufwandsentschädigung für sonstige

“ ehrenamtliche Tätigkeiten

(1) Für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten kann eine

angemessene Aufwandsentschädigung in Form einer mo-

natlichen Pauschale gewährt werden. Die monatliche Pau-

schale darf. 75 v. H, der Aufwandsentschädigung nicht

übersteigen,die sich als Höchstbetrag bei einer ausschließ-
lichen Pauschale gemäß $ 6 Abs. 1 oder 2 für ein Mitglied

der jeweiligen Vertretung ergeben würde. Für ehrenamt-

liche Tätigkeiten, die aufgrund einer Rechtsvorschrift aus-
geübt werden, kann eine angemessene Aufwandsentschä-
digung in Form einer monatlichen Pauschale oder einer
anlassbezogenen Pauschale gewährt werden; Satz 2 findet

keine Anwendung.

(2) Ehrenamtlich tätige Mitglieder von Ausschüssen und
Unterausschüssen nach besonderen Rechtsvorschriften,

wenn sie nicht Mitglieder der Vertretung sind, Beiräten,
Räten und sonstigen Gremien können neben oderanstelle

einer monatlichen Pauschale ein angemessenes Sitzungs-

geld erhalten. Das Sitzungsgeld darf 17 Euro je Sitzung
und Tag nicht überschreiten. In Ausschüssen und Unter-
ausschüssen nach besonderen Rechtsvorschriften kann ein

erhöhtes Sitzungsgeld gewährt werden, soweit dies zur '

Gewinnung geeigneter ehrenamtlich tätiger Mitglieder

erforderlich ist. Das erhöhte‘ Sitzungsgeld nach Satz 3
darf 35 Euro je Sitzung und Tag nicht überschreiten.

(3) Ehrenamtlich tätige Mitglieder von Prüfungskom-

missionen erhalten für jeden Prüfungstag unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Vor- und Nachbereitung eine
anlassbezogene Pauschale.

$ 12
. Wegfall der Aufwandsentschädigung

(1) Wird die ehrenamtliche Tätigkeit länger als drei

Monate ununterbrochen nicht ausgeübt, entfällt der An-
spruch auf die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für
die über drei Monate hinausgehendeZeit.
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(2) Fiir ehrenamtliche Biirgermeister, Ortsbiirgermeister,

Ortsvorsteher, ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer und

ehrenamtlich tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuer-

wehren, die ihr Ehrenamt länger als einen Monat ün-

unterbrochen nicht ausüben, ist Absatz 1 entsprechend

anzuwenden. .

(3) Kommunalen Ehrenbeamten wird keine Aufwands-

entschädigung gezahlt, solange ihnen die Führung der
Dienstgeschäfte verbotenist oder sie vorläufig des Dienstes

enthoben wurden.

Teil 3
Ersatz des Verdienstausfalls _

| $13.
Grundsatz für den Ersatz des Verdienstausfalls

(1) Erwerbstätigen Personen wird auf Antrag der durch

. die ehrenamtliche Tätigkeit tatsächlich entstandene und

nachgewiesene entgangene Arbeitsverdienst ersetzt. Selb-

ständigen wird auf Anträg der durch die ehrenamtliche
"Tätigkeit entstandene und glaubhaft gemachte Verdienst-

ausfall ersetzt. Der Ersatz des Verdienstausfalls nach den °

‚Sätzen 1 und ist in der Satzung durch Höchstbeträge zu

begrenzen.

(2) Deraufden entgangenenArbeitsverdienst entfallende

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wird erstattet,

soweit dieser zu Lasten des Entschädigungsberechtigten an

den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. An Stelle
eines Ersatzes kann privaten Arbeitgebern das. weiter-

- gewährte Arbeitsentgelt unmittelbar erstattet’werden. §9

Abs. 4 und § 10 Abs. 1 des Brandschutzgesetzes bleiben

unbertihrt.

Magdeburg,den 29. Mai 2019.

 

"814
Verdienstausfallpauschale

(1). Erwerbstätigen Personen und Selbständigen, die die

Höhe des Verdienstausfalls nicht nachweisen oder glaub-
haft machen können, wird auf Antrag Verdienstausfall

abweichend von $ 13 in Form eines pauschalen Stunden-

satzes ersetzt (Verdienstausfallpauschale). Die Verdienst-
ausfallpauschale darf 19 Euro nicht übersteigen.

(2) Personen, die keinen Verdienst haben, denen aber

. durch die für die ehrenamtliche Tätigkeit aufgewendete

Zeit ein Nachteil entsteht, wird auf Antrag eine angemes-

sene Pauschale in der Form eines Stundensatzes gewährt.
Dieser darf die Verdienstausfallpauschale nach Absatz 1
nicht übersteigen.

Teil4
Schlussvorschriften -

§ 15

Ubergangsvorschrift i A
|

Soweit die Satzung Aufwandsentschädigungen vorsieht,

die nach dieser Verordnung nicht mehr oder nicht mehr
in der-geregelten Höhe zulässig sind, können sie bis zum

31. Dezember 2019 weitergewährt werden.

816 .
’ Sprachliche Gleichstellung

_Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ver-
ordnunggeltenjeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 17
Inkrafttreten

Diese Verordnungtritt am 1. Juli 2019 in Kraft.

tN

Der Minister fiir Inneres und Sport

des Landes Sachsen-Anhalt

Stahlknecht
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